
"'Elnberusungskundmachung.
Die bei den Mnstcrnagcnbis zu dem»UtenfestgesetztenEinrückungsterminznni Ltiudslnrmdienfte

mit der Waffe geeignetbefundenenösterreichischen und ungarischen Landstnrmpflichtkgen

drr Geburtsjahr -MM Ui7.7, 187«, >»77. 1M1 und UM,
haben, soscnisienichtschonzumDienstemit der WaffehcrangczvgenodervondiesemDiensteaus Rücksichten
des öffentlichenDienstes oder Interesses ans bestimmteoder unbestimmteDauer enthobenwordensind,

am in. Mvrmber INI',
einzufindcn.

Die bei Nachmusterungennach diesemEinrücknngstcrmingeeignet Befundenender obbezeichncte»
GebnrtsjahrgäugehabenbinnenL8 Stunden nachihrerMusterungeinznrücken.

Für jene, die wegenvorübergehenderErkrankungerst zu einemspäterenals dem für sie nachden
obigenBestimmungengeltendenTermineeinznrückenhaben, gilt der hicfürbestimmte, ans dem Landsturm-
lcgitimationsblatlczu entnehmendeTermin.

Die ^audsturmpslichtigcnhaben sichan dem sür sie bestimmtenEinrücknngstageim allgemeinenbis
spätestensl l tthr vormittags einzufinden. EtwaigekleinereÜberschreitungendieserStunde sindnur
dann zulässig, wennsicdurchdie Vcrkehrsverhältnissebegründetwerdenkönnen.

Falls das im Laiidsturmlegitimationsblaktebezeichnet«.' k. n. k. Ergänznngsbezirkskommandv, beziehungs¬
weisek. k.Landwehr-lLanbcsschützeu-ErgänznngsbezirkskommandvinzwischenseinenStandort gewechselthaben
sollte, könnendie an diesesgewiesenenLandslnrmpflichtigcnauchzn demihremAufenthaltsortenächstgclegencn
k. n. k. Ergänznngsbezirkskommandv, beziehungsweisek. k. L«tndwchr-lLandcsschützen--Ergänznngsbezirks-
kommandveinrückcn.

Es liegt ini Interesse eines jeden entrückendenLandstnrmpflichtigen, ein Paar fester feldbrauchbarer
Schuhe. Wollwäsche, nachTunlichkeitschafwolleneFußlappen, dann ein Efizeng und ein Eßgefäß. sowie
Putzzeugmitzubringen. Für die mitgebrachtenSchuhe und die Wollwäschewird die LurchSchätzungfestzu-
setzendeVergütunggeleistet, wennsichdieseGegenständeals vollkommenselbbranchbarerweisen. Anchempfiehlt
es sich. Nahrungsmittelfür den Tag des Eintreffens mitznbringen. wofür eine festgesetzteVergütung
geleistetwird.

Das Landsturmlegitimationsblatlberechtigtbei der Einrückungzur freienEisenbahnsahrtSchnellzüge
ausgenommen- undistvorAntrittdieserFahrtbeiderPersonenkaffederAnsgaugsstationabstempelnzu lassen.

Die vorstehendeEinberufunggilt anchfür die in den Jahren >875, 1879, 1877. 1891 und 1895
geborenen, beidenMusterungenzumDienstemitdcrWaffegeeignetbcfnndenenbosnifch-hereegovinischen
Dienstpflichtigen in der Evidenzder zweitenReserve, welchesichan dem oben angegebenenTermine
bei demk. undk. Ergänznngsbezirkskommandocinzusindenhaben, zn demihr Aufenthaltsortgehört.

vom MaiMrnte der Leichshoilpt- und RelidenMt Wen als politischerLeMslieliörde.

Wien, aml. November1915.
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